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UNTERNEHMER

BEI GEMISCHT GENUTZTEN GEGENSTÄNDEN 
MUSS DIE 10-%-GRENZE ERREICHT SEIN

Das Umsatzsteuerrecht sieht bei Gegenständen, die sowohl 
unternehmerisch als auch privat genutzt werden, ein Wahlrecht 
vor: Der Unternehmer kann entscheiden, ob er den Gegenstand 
ganz, gar nicht oder nur im Umfang der unternehmerischen Nut-

zung seinem Unternehmensvermögen zuordnen möchte (Zuord-
nungswahlrecht).

Beispiel: Unternehmer U kauft einen neuen PC für 1.190 €. 
Er möchte den Computer sowohl unternehmerisch als auch 
privat nutzen. Er geht davon aus, dass er ihn zu ca. 70 % 
unternehmerisch nutzen wird.
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U kann sich entscheiden: Ordnet er den PC vollständig sei-
nem Unternehmensvermögen zu, kann er den vollen Vor-
steuerabzug von 190 € geltend machen. Unterlässt er die 
Zuordnung, kann er gar keinen Vorsteuerabzug beanspru-
chen. Ordnet er den Rechner lediglich entsprechend seiner 
voraussichtlichen unternehmerischen Nutzung zu, kann er 
70 % der Vorsteuer abziehen. Stellt sich allerdings später 
heraus, dass er den Computer doch zu mehr als 70 % unter-
nehmerisch nutzt, ist der darüber hinausgehende Vorsteuer-
abzug verloren.

In der Praxis ist es daher sinnvoll, einen gemischt genutzten 
Gegenstand voll dem Unternehmensvermögen zuzuordnen, 
damit keine Vorsteuer verlorengeht.

Das Zuordnungswahlrecht hat allerdings Grenzen. Wird ein Ge-
genstand zu weniger als 10 % unternehmerisch genutzt, kann 
überhaupt keine Vorsteuer abgezogen werden. Ein Vorsteuerab-
zug ist dann auch für die anteilige unternehmerische Nutzung 
ausgeschlossen. Dies hat der Bundesfinanzhof erst kürzlich wie-
der bestätigt. In dem Streitfall war das besonders ärgerlich, da es 
um hohe Vorsteuerbeträge aus dem Bau eines Gebäudes ging.

LÜCKENHAFTE SPEDITIONSBELEGE 
FÜHREN ZUR STEUERPFLICHT
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Die Frage der Nachweise für eine innergemeinschaftliche Liefe-
rung ist ein dauerhaftes Streitthema zwischen den Unternehmen 
und der Finanzverwaltung. Der Bundesfinanzhof (BFH) hat dazu 
in einem Fall aus der Kfz-Branche Stellung genommen. In dem 
Streitfall hatte der Kläger angeblich drei Fahrzeuge als steu-
erfreie innergemeinschaftliche Lieferung nach Spanien ver-
kauft. 

Bei den Nachweisen war der Händler allerdings nachlässig ge-
wesen: Bei zwei Fahrzeugen bemängelte das Finanzamt, dass 
keine Speditionserklärungen vorlagen. Bei einem weiteren Pkw 
gab es zwar eine Speditionserklärung, jedoch war diese lücken-
haft ausgefüllt.

Der BFH hat dem Finanzamt recht gegeben. Die lückenhaften 
bzw. nichtvorhandenen Speditionsbelege führen auch seiner 
Ansicht nach zur Steuerpflicht der Lieferungen. Streitig war au-
ßerdem, ob das Finanzgericht in der ersten Instanz weiter zu den 
Speditionserklärungen hätte ermitteln müssen. Dies hat der BFH 
jedoch verneint. Die Beweislast liegt beim Kläger. 

Auch die Frage, ob die gelieferten Fahrzeuge in Spanien zum 
Straßenverkehr zugelassen wurden, ist für den Nachweis einer 
steuerfreien innergemeinschaftlichen Lieferung unerheblich. Die 
Zulassung eines Fahrzeugs im Ausland reicht hier nicht als 
Nachweis aus. Denn der Lieferant muss belegen, dass das Fahr-
zeug im Zuge seiner Lieferung ins Ausland gelangt ist - und die 
Zulassung beweist lediglich, dass das Fahrzeug (irgendwie) ins 
Ausland gekommen ist. 

WARNUNG VOR KOSTENPFLICHTIGEN 
ANGEBOTEN ZUR ID-NUMMERN-REGISTRIERUNG

Deutschlandweit erhalten Unternehmer momentan amtlich aus-
sehende Schreiben, in denen ihnen eine kostenpflichtige Re-
gistrierung, Erfassung und Veröffentlichung von Umsatzsteuer-
Identifikationsnummern (USt-ID-Nummern) angeboten wird. Das 
Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) weist aktuell darauf hin, 
dass diese Schreiben weder vom BZSt noch von anderen 
amtlichen Stellen stammen. Die Vergabe von USt-ID-Nummern 
erfolgt durch das BZSt stets kostenfrei.

Hinweis: Eine USt-ID-Nummer ist für Unternehmer mit 
grenzüberschreitenden Lieferbeziehungen erforderlich, die 
beispielsweise Waren in das übrige Gemeinschaftsgebiet 
liefern oder Lieferungen im Rahmen von innergemeinschaft-
lichen Dreiecksgeschäften ausführen.

Das BZSt weist auf seiner Internetseite darauf hin, dass Unter-
nehmer die USt-ID-Nummer bei einer Firmenneugründung di-
rekt bei ihrem zuständigen Finanzamt beantragen können. 
Dies geschieht durch Ankreuzen eines entsprechenden Feldes 
im „Fragebogen zur steuerlichen Erfassung“, den der Neugründer 
zur Anzeige seiner geschäftlichen Aktivitäten ohnehin einreichen 
muss. Daneben besteht für Unternehmer die Möglichkeit, eine 
USt-ID-Nummer über die Internetseiten des BZSt oder schriftlich 
anzufordern. In keinem Fall entstehen dafür jedoch Gebühren.

Hinweis: Vorsicht ist also vor Schreiben geboten, die eine 
Veröffentlichung von Firmendaten wie USt-ID-Nummern an-
bieten und durch Aktenzeichen und Paragraphennennungen 
einen behördlichen Eindruck erwecken. Im Kleingedruckten 
finden sich häufig Hinweise zu „Veröffentlichungsbeträgen“ 
oder „Eintragungsgebühren“, die mehrere hundert Euro pro
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Jahr betragen können. Wer sich auf ein solches Angebot 
eingelassen hat, sollte Zahlungen zurückhalten und sofort 
anwaltlichen Rat suchen.

GMBH-GESCHÄFTSFÜHRER

ARBEITSZEITKONTO FÜR GESELLSCHAFTER-
GESCHÄFTSFÜHRER EINER GMBH?
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Die Vereinbarung eines Arbeitszeit- oder Zeitwertkontos verträgt 
sich nach Ansicht des Bundesfinanzhofs (BFH) nicht mit dem 
Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers.

Im Streitfall hatte der alleinige Gesellschafter-Ge schäftsführer 
einer GmbH mit dieser vereinbart, dass ein Teil seines Gehalts 
auf ein „Investmentkonto“ abgeführt wird, das für den Geschäfts-
führer bei einer Bank eingerichtet wurde. Mit dem Guthaben soll-
te ein vorgezogener Ruhestand oder die Altersversorgung des 
Geschäftsführers finanziert werden. Die GmbH zahlte monatlich 
4.000 € auf das Investmentkonto ein und bildete in Höhe dieser 
Zahlungen eine einkommensmindernde Rückstellung für ein 
„Zeitwertkonto“. Lohnsteuer wurde insoweit nicht einbehalten. 
Der Geschäftsführer erhielt ein entsprechend gemindertes lohn-
steuerpflichtiges Gehalt.

Der BFH ist dieser steuerlichen Würdigung nicht gefolgt. Mit dem 
Aufgabenbild eines GmbH-Geschäftsführers sei es nicht ver-
einbar, dass er durch die Führung eines Arbeitszeitkontos auf 
seine unmittelbare Entlohnung zugunsten später zu vergütender 
Freizeit verzichte. Der BFH hat daher entschieden, dass eine 
verdeckte Gewinnausschüttung vorliegt, die das Einkommen 
der GmbH nicht mindert. Ein ordentlicher und gewissenhafter 
Geschäftsleiter würde mit einem Fremdgeschäftsführer kein Ar-
beitszeit- oder Zeitwertkonto vereinbaren. Der BFH begründet 
dies mit der „Allzuständigkeit“ des GmbH-Geschäfts führers. 
Diese verpflichte ihn, Arbeiten auch dann zu erledigen, wenn 
sie außerhalb der üblichen Arbeitszeiten oder über diese hinaus 
anfielen. Damit nicht vereinbar sei ein Verzicht auf unmittelbare 

Entlohnung zugunsten später zu vergütender Freizeit. Ansonsten 
käme es zu einer Abgeltung von Überstunden, die mit der Organ-
stellung nicht zu vereinbaren sei.

Hinweis: Das aktuelle Urteil ist zum Fall eines Gesellschaf-
ter-Geschäftsführers ergangen. Die allgemeingehaltene Be-
gründung des BFH umfasst jedoch auch Fremdgeschäfts-
führer. Damit wird die von der Finanzverwaltung seit jeher 
vertretene Rechtsauffassung bestätigt.

Kleiner Trost: Der Erwerb einer Organstellung hat keinen 
Einfluss auf das bis zu diesem Zeitpunkt aufgebaute Gutha-
ben eines Zeitwertkontos. Nach Erwerb der Organstellung 
führen weitere Zuführungen zum Zeitwertkonto jedoch zu ei-
nem Zufluss von Arbeitslohn. Nach Beendigung der Organ-
stellung kann der Arbeitnehmer das Guthaben bei Fortbeste-
hen des Dienstverhältnisses aber weiter aufbauen oder das 
aufgebaute Guthaben für Freistellungszwecke verwenden.

UMWANDLUNG IN GMBH: WENN DIE GMBH ZU 
FRÜH NACH AUSSEN HIN IN ERSCHEINUNG TRITT

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat sich mit 
der Frage auseinandergesetzt, was bei der Umwandlung eines 
Einzelunternehmens oder einer Personengesellschaft (z.B. 
OHG oder KG) in eine GmbH umsatzsteuerlich passiert.

Der Hauptvorteil einer GmbH ist, dass die Haftung der Gesell-
schafter für die Schulden der Gesellschaft beschränkt ist. Dies 
ist bei einem Einzelunternehmen gar nicht möglich bzw. bei einer 
Personengesellschaft zum Beispiel durch die Rechtsform einer 
GmbH & Co. KG zu erreichen. Daher kann eine Umwandlung in 
eine GmbH sinnvoll sein. Allerdings treten dabei auch umsatz-
steuerliche Probleme auf, insbesondere dann, wenn das Unter-
nehmen nahtlos weiterbetrieben wird. 

Beispiel: Ein Einzelunternehmen soll in eine GmbH umge-
wandelt werden. Der Einzelunternehmer wickelt aber weiter-
hin Kundenaufträge ab. Das gesamte Geschäft soll nahtlos 
von der GmbH übernommen werden. 

Das Problem ist hier, dass die GmbH bis zur Eintragung ins Han-
delsregister rechtlich noch nicht existiert. Vor der Eintragung gel-
ten die Umsätze daher noch als durch den Einzelunternehmer 
ausgeführt. Die OFD weist darauf hin, dass dies dann nicht zu-
trifft, wenn die noch nicht eingetragene GmbH schon nach au-
ßen hin in Erscheinung tritt. Das kann etwa sein, wenn bereits 
Kundenaufträge mit dem Briefkopf der GmbH abgewickelt oder 
Rechnungen durch die noch nicht eingetragene GmbH geschrie-
ben werden. Dann sind die Umsätze schon ab dem Zeitpunkt der 
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GmbH zuzurechnen, ab dem das Unternehmen faktisch nach 
außen hin als GmbH in Erscheinung getreten ist.

Hinweis: Um solchen Problemen aus dem Weg zu gehen, 
sollten Aufträge und Lieferungen erst ab der Eintragung 
ins Handelsregister unter dem Namen der GmbH abgewi-
ckelt werden. Eingangsrechnungen sollten erst dann an die 
GmbH adressiert werden, wenn diese eingetragen ist und 
das Geschäft übernommen hat. 

ARBEITGEBER UND ARBEITNEHMER

ARBEITGEBERFINANZIERTE 
GESUNDHEITSKARTE IST KEIN SACHLOHN

Die Finanzverwaltung geht davon aus, dass bei Zukunftssiche-
rungsleistungen des Arbeitgebers zugunsten seines Arbeitneh-
mers Arbeitslohn in Form von Barlohn vorliegt. Das wird damit 
begründet, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer - wirtschaft-
lich betrachtet - die Beiträge für die Zukunftssicherung zur Verfü-
gung stellt. Nach Auffassung des Fiskus ist die 44-€-Freigrenze 
für Sachbezüge nicht anwendbar, weil kein Sachlohn vorliegt. 
Das gilt auch bei der Verschaffung von Versicherungsschutz, und 
zwar unabhängig davon, ob der Arbeitnehmer Versicherungs-
nehmer oder versicherte Person ist. Diese Ausführungen gelten 
auch für die betriebliche Kranken- und Pflegeversicherung, die 
Arbeitgeber ihren Arbeitnehmern in Form einer vom Arbeitgeber 
finanzierten Gesundheitskarte gewähren (PlusCard). Durch die-
se PlusCard besteht Versicherungsschutz für Zusatzleistungen 
(z.B. Chefarztbehandlung, Zweitmeinung, Ein- oder Zweibettzim-
mer). Auch in diesen Fällen ist hinsichtlich des Versicherten- oder 
Kartenbeitrags von Barlohn des Arbeitgebers zugunsten seiner 
Arbeitnehmer auszugehen, der eine Anwendung der 44-€-Frei-
grenze ausschließt.

Hinweis: Das Finanzgericht Sachsen hat davon abweichend 
entschieden, dass die 44-€-Frei grenze auch für Beiträge des 
Arbeitgebers für die Zukunftssicherung des Arbeitnehmers 
gilt. Das Finanzamt hat gegen die Entscheidung Revision 
eingelegt, so dass die Rechtsfrage nun dem Bundesfinanz-
hof vorliegt.

HAUSBESITZER

FAHRTEN ZUM MIETOBJEKT: KOSTEN SIND 
REGELMÄSSIG IN VOLLER HÖHE ABZIEHBAR

Vermieter können ihre Fahrten zum Mietobjekt in aller Regel mit 
0,30 € pro gefahrenem Kilometer als Werbungskosten abset-
zen, so dass sich Hin- und Rückfahrt steuermindernd auswirken. 

Nach einem neuen Urteil des Bundesfinanzhofs (BFH) darf je-
doch nur die ungünstigere Entfernungspauschale von 0,30 € je 
Entfernungskilometer abgezogen werden, wenn der Vermieter in 
seiner Einkommensteuererklärung außergewöhnlich viele Fahr-
ten geltend macht und das Mietobjekt daher als seine regelmäßi-
ge Tätigkeitsstätte anzusehen ist.

Hinweis: Da im letzteren Fall nur die einfache Entfernung 
zwischen Wohnung und Mietobjekt zählt, wird der Kostenab-
zug also halbiert.

Im Urteilsfall hatte ein Vermieter-Ehepaar im Jahr 2010 unter an-
derem wegen Sanierungsarbeiten insgesamt 165 Fahrten zum 
ersten Mietobjekt und 215 Fahrten zum zweiten Mietobjekt steu-
erlich abgerechnet und hierfür einen Kostenabzug von 0,30 € pro 
gefahrenem Kilometer begehrt.
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Der BFH entschied nun, dass das Finanzamt für die Fahrten 
zu Recht nur die ungünstigere Entfernungspauschale gewährt 
hatte. Nach dem Einkommensteuergesetz ist der beschränkte 
Kostenabzug für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßi-
ger Tätigkeitsstätte nicht nur auf den Arbeitnehmerbereich be-
grenzt, sondern gilt auch bei den Einkünften aus Vermietung 
und Verpachtung. Ein Mietobjekt ist demnach als regelmäßi-
ge Tätigkeitsstätte anzusehen, wenn es der ortsgebundene 
Mittelpunkt der dauerhaften und auf Überschusserzielung 
angelegten Vermietungstätigkeit ist. Allein dadurch, dass der 
Vermieter sein Objekt in zeitlichem Abstand immer wieder auf-
sucht (z.B. zu Kontrollzwecken), wird ein Mietobjekt allerdings 
noch nicht zur regelmäßigen Tätigkeitsstätte. Vielmehr ist eine 
gewisse Nachhaltigkeit und Dauerhaftigkeit der Tätigkeit am 
Vermietungsobjekt erforderlich, die der BFH im vorliegenden 
Fall wegen der mehrmaligen (arbeits-)täglichen Fahrten zu den 
Objekten als gegeben ansah.

Hinweis: Die Entscheidung betraf noch die alte Rechtslage 
vor der Reform des steuerlichen Reisekostenrechts, ist aber 
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auch auf die neue Rechtslage ab dem 01.01.2014 übertrag-
bar. Vermieter müssen aufgrund der BFH-Rechtsprechung 
aber nicht generell mit einer Kürzung ihrer Fahrtkosten 
rechnen, denn dem Urteil lag ein absoluter Ausnahmefall 
zugrunde, der durch außergewöhnlich viele Fahrten und 
eine praktisch arbeitstägliche Anwesenheit des Vermieters 
am Mietobjekt geprägt war. In aller Regel ist nicht das Miet-
objekt, sondern die Privatwohnung des Vermieters die re-
gelmäßige (erste) Tätigkeitsstätte (= Ort der Verwaltung des 
Grundbesitzes), so dass Fahrten zur Kontrolle des Mietob-
jekts, zum Baustellenbesuch oder zum Ablesen von Zähler-
ständen weiterhin mit 0,30 € je gefahrenen Kilometer abge-
rechnet werden können.

FLÜCHTLINGSUNTERKÜNFTE: STEUERFREIE 
VERMIETUNG TROTZ WEITERER LEISTUNGEN?

Die Oberfinanzdirektion Frankfurt am Main (OFD) hat sich ak-
tuell mit der umsatzsteuerlichen Behandlung der Vermietung 
von Flüchtlingsunterkünften auseinandergesetzt. Bei den mit 
der öffentlichen Hand oder anderen Anbietern abgeschlossenen 
Verträgen handelt es sich im Normalfall um langfristige Vermie-
tungen, die umsatzsteuerfrei sind. Umsatzsteuerlich gilt eine 
Wohnraum- oder Grundstücksvermietung als langfristig, wenn 
der Mietvertrag eine Laufzeit von mehr als sechs Monaten 
hat. Unerheblich ist dabei, wie lange die einzelnen Bewohner in 
der Unterkunft untergebracht sind. Selbst wenn sich die Miete 
nach der tatsächlichen Belegung (der Anzahl der jeweils unter-
gebrachten Personen) richtet, liegt keine kurzfristige Vermietung 
vor, sofern der Vertrag selbst über mehr als sechs Monate oder 
unbefristet abgeschlossen wurde.

Werden neben der reinen Wohnraumüberlassung weitere 
Dienstleistungen erbracht, kann die Sache kompliziert werden. 
Die OFD weist zwar darauf hin, dass die folgenden Dienstleistun-
gen für die Steuerfreiheit unschädlich sind:

 ● Bereitstellung von Bettwäsche
 ● Bereitstellung von Mobiliar
 ● Gebäudereinigung
 ● Bereitstellung von Waschmaschinen und Wäschetrocknern 

(auch wenn kostenpflichtig)
 ● Zurverfügungstellung von Hauspersonal bzw. Hausmeistern

Werden allerdings andere zusätzliche Dienstleistungen erbracht 
(z.B. die soziale Betreuung der Untergebrachten oder die Beauf-
tragung eines Sicherheitsdienstes durch den Vermieter), kann ein 
sogenannter Vertrag besonderer Art vorliegen. Dann wird aus 
dem steuerfreien Vermietungsverhältnis gegebenenfalls insge-
samt eine steuerpflichtige Dienstleistung, die mit 19 % zu ver-
steuern ist. Ob ein solcher Vertrag besonderer Art vorliegt, richtet 
sich nach einer komplizierten Einzelfallprüfung. 

Eine etwaige Verpflegung der Bewohner ist noch einmal ge-
sondert zu beurteilen. Sie unterliegt - neben der steuerfreien Ver-
mietung - der Umsatzsteuer von 19 %.

ALLE STEUERZAHLER

ZUSAMMENVERANLAGUNG IST MEIST 
GÜNSTIGER ALS EINZELVERANLAGUNG
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Unverheiratete Paare werden vom deutschen Fiskus wie zwei 
Singles besteuert - unabhängig von der Frage, wie lange sie 
schon zusammenleben oder wie viele gemeinsame Kinder sie 
bereits haben. Mangels Trauschein wird für beide eine Einzel-
veranlagung durchgeführt, bei der jeder Partner sein Einkommen 
einzeln versteuern muss.

Wer hingegen verheiratet oder verpartnert ist, kann beim Finanz-
amt die Zusammenveranlagung wählen, so dass ein Paar steu-
erlich wie eine Person behandelt wird. In diesen Fällen kommt 
das günstige Ehegattensplitting zur Anwendung: Das Finanzamt 
zählt das Jahreseinkommen beider Partner zusammen, halbiert 
den Betrag und berechnet für diese Hälfte die Einkommensteuer. 
Die errechnete Steuer wird anschließend verdoppelt und für das 
Ehepaar festgesetzt.

Hinweis: In der Regel zahlen Ehepaare mit dem Ehegatten-
splitting weniger Steuern als bei Einzelveranlagung, denn 
durch das Splittingverfahren werden Nachteile abgemildert, 
die der progressive Einkommensteuertarif mit sich bringt.

Insbesondere Paare mit unterschiedlich hohen Verdiensten kön-
nen viel Steuern sparen.

Beispiel: Herr Mustermann verdiente in 2015 insgesamt 
45.000 € im Jahr, Frau Mustermann aufgrund einer Teilzeit-
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tätigkeit hingegen nur 15.000 €. Beantragen die Eheleu-
te eine Einzelveranlagung, muss Herr Mustermann knapp 
10.780 € und Frau Mustermann gut 1.320 € Einkommensteu-
er zahlen (insgesamt also 12.100 €). Beantragen sie eine 
Zusammenveranlagung, müssen sie aufgrund des Splitting-
tarifs über 1.000 € weniger Steuern zahlen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts aus 
2013 kann das Ehegattensplitting auch von eingetragenen 
Lebenspartnern beansprucht werden. Der Splittingtarif kann 
von ihnen sogar noch rückwirkend für Altjahre ab 2001 bean-
sprucht werden, sofern die Einkommensteuerfestsetzungen für 
diese Jahre noch nicht bestandskräftig sind.

SCHMERZENSGELDPROZESS: 
AUFWENDUNGEN SIND NICHT ABZIEHBAR

Aufwendungen für einen Zivilprozess können nach der neueren 
Rechtsprechung des Bundesfinanzhofs (BFH) nur dann als au-
ßergewöhnliche Belastungen abgezogen werden, wenn der Bür-
ger ohne den Rechtsstreit in Gefahr liefe, seine Existenzgrundla-
ge zu verlieren und seine lebensnotwendigen Bedürfnisse nicht 
mehr befriedigen zu können. Da Zivilprozessen nur selten eine 
solche existenzielle Bedeutung beigemessen werden kann, sind 
die Hürden für einen steuerlichen Kostenabzug sehr hoch.

Hinweis: Im Jahr 2011 hatte der BFH seine Abzugsvoraus-
setzungen vorübergehend gelockert und Zivilprozesskosten 
bereits dann steuerlich anerkannt, wenn der Prozess hinrei-
chende Erfolgsaussichten geboten hatte und nicht mutwillig 
erschien. Nach diesen Rechtsgrundsätzen war ein Kosten-
abzug relativ leicht zu erreichen. In 2015 kehrte das Gericht 
dann zu seiner alten Sichtweise zurück, so dass es seitdem 
wieder einer existenziellen Bedeutung des Prozesses bedarf.

Aufbauend auf seiner neueren Rechtsprechung entschied der 
BFH, dass Zivilprozesskosten nicht steuerlich abgezo-
gen werden dürfen, wenn der Prozess der Durchsetzung von 
Schmerzensgeldansprüchen dient. Im zugrundeliegenden 
Urteilsfall hatte ein Witwer im Jahr 2011 den Frauenarzt seiner 
verstorbenen Frau auf Schmerzensgeld verklagt, weil er ihm ei-
nen Behandlungsfehler anlastete. Die Kosten für Gericht, Anwalt 
und Sachverständige, die sich auf insgesamt 12.000 € summiert 
hatten, machte er als außergewöhnliche Belastungen in seiner 
Einkommensteuererklärung geltend.

Der BFH legte seine neuen Abzugsvoraussetzungen zugrunde 
und lehnte einen Kostenabzug mangels existenzieller Bedeutung 
des Schmerzensgeldprozesses ab. In der Vorinstanz hatte das 
Finanzgericht Düsseldorf die Kosten noch anerkannt, weil es die 
großzügigeren BFH-Rechtsprechungsgrundsätze aus 2011 zu-
grunde gelegt hatte. Dieses finanzgerichtliche Urteil konnte nach 
der Rückkehr des BFH zu den verschärften Abzugsvorausset-
zungen keinen Bestand mehr haben.

Hinweis: Wer entsprechende Prozesskosten getragen hat, 
hat somit kaum Chancen auf eine steuermindernde Berück-
sichtigung. Seit 2013 ist zudem ausdrücklich im Einkom-
mensteuergesetz geregelt, dass Zivilprozesskosten nur bei 
existenzieller Notwendigkeit des zugrundeliegenden Rechts-
streits steuerlich abgezogen werden können. Der Gesetz-
geber hatte mit dieser Gesetzesänderung die gelockerten 
Rechtsprechungsgrundsätze des BFH ausgehebelt, die ab 
2011 vorübergehend gegolten hatten.

ZAHLUNGSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG

(*) Letzter Tag der Zahlungsschonfrist, nicht für Bar- u. Scheckzahler. Zahlungen mit Scheck sind erst drei Tage nach dessen Eingang bewirkt.

11.07.2016 (14.07.2016*)
• Umsatzsteuer

(Monats- und Vierteljahreszahler)

• Lohnsteuer mit SolZ u. KiSt
(Monats- und Vierteljahreszahler)

27.07.2016
• Sozialversicherungsbeiträge

Juli 2016

Mo Di Mi Do Fr Sa So

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

- 6 -

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zusammengestellt. Eine Haftung 
kann trotz sorgfältiger Bearbeitung nicht übernommen werden. Zu den be-
handelten Themen wird gerne weitere Auskunft erteilt.

07/2016


